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1. Kapitel

Einleitung

A. Problemstellung und Ziel der Untersuchung

Der Begriff der finanziellen Einheimischenprivilegierung beschreibt sowohl die
finanzielle Bevorteilung der Einwohner1 einer Gebietskörperschaft gegenüber ge-
bietsfremden Personen als auch die finanzielle Privilegierung der deutschen
Staatsangehörigen gegenüber ausländischen Staatsangehörigen. Während finanzi-
elle Einheimischenprivilegierungen auf kommunaler Ebene kaum Aufmerksamkeit
erregen, führen schon einzelne Vorschläge zur Einführung von derartigen Rege-
lungen auf Bundes- oder Landesebene zu einem gewissen Aufruhr in der Öffent-
lichkeit: Als Beispiel seien insoweit die öffentlichen Debatten über Autobahnbe-
nutzungsgebühren für imAusland zugelassene Kraftfahrzeuge sowie die Einführung
von Studiengebühren für auswärtige oder ausländische Studierende genannt.2

ImHinblick auf wohnsitzabhängige Einheimischenprivilegierungen erscheint die
Vorstellung, dass alle deutschen Gebietskörperschaften – der Bund, 16 Länder und
11.854Kommunen3– ihre Einwohner finanziell privilegieren, auf den erstenBlick als
befremdlich anmutende Kleinstaaterei. Das Gefühl einer föderalen Fehlentwicklung
basiert wohl auch auf einer fast 150 jährigen Tradition der verfassungsrechtlichen
Verhütung von innerstaatlichen Differenzierungen in deutschen Bundesstaaten:
Erstmals in der gescheiterten Paulskirchenverfassung4, sodann in der Verfassung des
Deutschen Reichs5 und in der Weimarer Reichsverfassung6 finden sich Bestim-
mungen, die auf eine bundesstaatliche Gleichheit aller Deutschen abzielen.7

1 Im Folgenden wird aus Gründen der Lesefreundlichkeit nur die männliche Wortform
verwendet. Es sind jedoch stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleicher-
maßen gemeint.

2 Birnbaum, „Seehofer pocht auf PKW-Maut“, Tagesspiegel v. 11.08.2013;Müller, „Horst
und die Maut“, FAZ v. 02.09.2013; Stölb, „Schutzzoll für die Unis“, Die ZEIT v. 02.11.2006;
Balzter/Volk, „Gebührenpflicht für Gäste“, FAZ v. 08.06.2010; Gillmann, „Ausländische
Studenten sollen zahlen – Grüne brechen ein Tabu“, Handelsblatt v.16.08.2013.

3 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2011, S. 36: die Kommunen gliedern sich
in 11.442 Gemeinden, 301 Landkreise und 111 kreisfreie Städte.

4 Siehe § 134 der Paulskirchenverfassung vom 28.03.1849: „Kein deutscher Staat darf
zwischen seinen Angehörigen und andern Deutschen einen Unterschied im bürgerlichen,
peinlichen und Prozeß-Rechte machen, welcher die letzteren als Ausländer zurücksetzt.“

5 Artikel 3 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16.04.1871: „Für ganz Deutschland
besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan, Staats-



Eine heute noch geltende Verfassung aus dieser Zeit – die Verfassung der Ver-
einigten Staaten von Amerika vom 17. September 1787, welcher sowohl bei den
Beratungen zur Paulskirchenverfassung8 als auch bei denen zum Grundgesetz eine
Vorbildwirkung zugeschrieben wird,9 erlaubt hingegen den US-Bundesstaaten die
Differenzierung zwischen Einheimischen und Auswärtigen: Schon 1967 stellte
Theodor Maunz verwundert fest, dass die USA „ohne Zögern eine bunte Fülle fö-
deraler Differenzierungen auch bei den Rechtspositionen ihrer Bürger aus ver-
schiedenen Gliedstaaten“ zulassen, während solche Differenzierungen in Deutsch-
land „angeprangert, wenn nicht gar der Lächerlichkeit preisgegeben“ würden.10

Dieser Befund gilt nicht nur für wohnsitzabhängige Einheimischenprivilegie-
rungen, sondern auch für staatsangehörigkeitsabhängige Privilegierungen, denn
Regelungen zur finanziellen Benachteiligung von ausländischen Staatsangehörigen
werden in der – auch juristischen11– Öffentlichkeit äußerst konträr diskutiert und
können in der Bundesrepublik Deutschland durchaus als Reizthema angesehen
werden.12

Sowohl wohnsitzabhängige als auch staatsangehörigkeitsabhängige Einheimi-
schenprivilegierungen dürften mit den verfassungs- und unionsrechtlichen Gleich-
heitsrechten in Konflikt geraten, so dass die Frage nach den Rechtfertigungsmög-
lichkeiten solcher Regelungen in den Mittelpunkt des rechtswissenschaftlichen In-
teresses rückt. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass finanzielle Ein-
heimischenprivilegierungen nicht nur zu finanziellenUngleichbehandlungen führen,
sondern überwiegend auch auf finanziellen Rechtfertigungserwägungen beruhen:
Als Begründung für die Bevorteilung der eigenen Einwohner werden beispielsweise

bürger) eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaat als Inländer zu behandeln und
demgemäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Aemtern, zur Er-
werbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum Genuss aller
sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzu-
lassen […] ist.“

6 Art. 110Abs. 2 derWeimarer Reichsverfassung vom11.08.1919: „Jeder Deutscher hat in
jedem Lande des Reichs die gleichen Rechte und Pflichten wie die Angehörigen des Landes
selbst.“

7 Sachs, AöR 108 (1983), 68 (80); Maunz, GS Peters, S. 558 f.
8 Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte, Rn. 48 f.
9 Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte, Rn. 50 ff.
10 Maunz, GS Peters, S. 558 (562).
11 Im sozialrechtlichen Schrifttum wird beispielsweise der Vorschlag zur Einführung einer

staatsangehörigkeitsabhängigen Gewährung von Sozialleistungen als „Anregung aus einem
unzeitgemäßen und seit 1945 überwundenen Nationalismus“ sowie als „internationalrechtlich
anstößig“ abgelehnt: Eichenhofer/Abig, Zugang zu steuerfinanzierten Sozialleistungen nach
dem Staatsangehörigkeitsprinzip?, S. 63.

12 Beispielsweise reagierte die SPD als Koalitionspartner der Grünen in Baden-Württem-
berg auf deren Vorschlag zur Einführung einer Studiengebühr für ausländische Studierende mit
starkerAblehnung, sieheGillmann, „Ausländische Studenten sollen zahlen –Grüne brechen ein
Tabu“, Handelsblatt v.16. 08.2013.
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deren – als Teil der jeweiligen Gemeinschaft – schon erbrachten finanziellen
Leistungen,13 ihre geldwerte Wirkung für die Gebietskörperschaft in den Finanz-
ausgleichssystemen14 oder die ausschließliche Zuständigkeit für die soziale Siche-
rung der eigenen Einwohner15 angeführt.

Das Bundesverfassungsgericht begegnet finanziellen Rechtfertigungserwägun-
gen eher skeptisch und vertritt zu deren Zulässigkeit eine wenig aussagekräftige
„Regel-Ausnahme-Regel“16: „Es ist zwar richtig, daß auch finanzielle Erwägungen
sachgerecht und geeignet sein können, den Vorwurf der Willkür zu entkräften. In
aller Regel sind jedoch […] finanzielle Erwägungen und fiskalische Bemühen,
Ausgaben zu sparen, für sich genommen nicht als sachgerechte Gründe anzusehen,
die eine differenzierende Behandlung verschiedener Personengruppen rechtfertigen
könnten.“17

Im Hinblick auf die Rechtfertigungsfähigkeit von finanziellen Einheimischen-
privilegierungen lässt sich somit feststellen, dass in der Bundesrepublik Deutschland
sowohl wohnsitz- und staatsangehörigkeitsabhängige Differenzierungen als auch
finanzielle Rechtfertigungserwägungen wenig akzeptiert sind.

Das Ziel dieser Untersuchung ist es daher, die verfassungs- und unionsrechtlichen
Rechtfertigungsmöglichkeiten von finanziellen Einheimischenprivilegierungen auf
der Bundes-, Landes- und Kommunalebene zu durchleuchten, um die Frage nach der
Zulässigkeit von derartigen Regelungen zu beantworten. In Anbetracht des weiten
Regelungsbereichs kann die Rechtfertigungsfähigkeit von finanziellen Einheimi-
schenprivilegierungen nicht abstrakt und losgelöst von konkreten Beispielen be-
handelt werden, sondern erfordert eine regelungsbezogene Untersuchung der exis-
tierenden sowie der öffentlich diskutierten Einheimischenprivilegierungen.

B. Gang der Untersuchung

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die inhaltliche Bestimmung der finanziellen
Einheimischenprivilegierungen als Ordnungsbegriff sowie die Darstellung der
existierenden und denkbaren Ausformungen von derartigen Regelungen auf Bun-
des-, Landes- und Kommunalebene. Diese Regelungsbeispiele bilden die Grundlage
für die Untersuchung der Rechtfertigungsmöglichkeiten von finanziellen Einhei-
mischenprivilegierungen, so dass im Folgenden nicht mehr zwischen existierenden,

13 Argumentation der Gemeinde im „Musikschulen-Fall“, NVwZ 1997, 620 (621).
14 Mitteilung des Bremischen Senats vom15.09.2005,Drs. 16/758, http://www.bremische-

buergerschaft.de/drucksachen/127/2694_1.pdf (abgerufen am 23.04.2015).
15 Argumentation der Bundesregierung vor dem EuGH im Fall „Gerritse“, C-234/01,

Rn. 36.
16 Osterloh/Nußberger verwenden die Begrifflichkeit eines „Einerseits – Andererseits“, in:

Sachs, GG, Art. 3, Rn. 97.
17 BVerfGE 19, 76 (84); ähnlich: E 75, 40 (72).
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